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Bearbeiterin: Eva Schwaz

Gföhl, am 07. Dezember 2015

Betreff: Freiwillige Feuerwehr Gföhl, Wahl des Feuerwehrkommandanten und

.des Feuerweh+kommandanten-Steltvertreters, Eintradung zur Wahlversammlung

Sehr geehrtes Feuerwehrmitglied !

Gemäß § 65 Abs. 2 des NÖ Feuerwehrgesetzes 2015, LGBI. 8512015, berufe ich die

Wah tversamml u n g der Freiwit tigen Feuerwehr Gföhl
für

Freitaq. 22. Jänner 2016. 19.30 Uhr,
im GH Haslinger, Gföhl, Zwettler Straße 14

zur Durchführung der Wahl des Feuerwehrkommandanten und des Feuerwehrkommandanten-
Stellvertreters ein.

Taqesordnunq:
1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Wahl des Feuerwehrkommandanten
4. Wahl des Feuerwehrkommandant-Stellvertreters
5. Allfälliges

Gemäß § 65 Abs. 5 NÖ FG 2015 ist die Wahlversammlung beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der
wahlberechtigten Feuerwehrmitglieder anwesend ist. Sind weniger als die Hälfte der wahlberechtigten
Feuerwehrmitglieder anwesend, so ist die Wahlversammlung nach einer Wartezeit von einer halben Stunde
beschlussfähig..Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigt.
Gemäß § 59 NO Feuervrehrordnung ist anr .Ort der,Wahlversammlung eine halbe Stunde vor Wahtbeginn ein
Wählerverzeichnis aufzulegen. lnnerhalb dieser Frist können die Wahlberechtigten Einsicht nehmen. Einsprüche
gegen die Aufnahme und Nichtaufnahme von Personen sind beim Wahlleiter niederschriftlich zu Protokoll zu
geben.
Gemäß § 60 Abs. 5 NO Feuenrehrordnung sind die Wahlen des Feueruvehrkommandanten und des
Feuerwehrkommandanten-Stellvertreters getrennt vorzunehmen. Bis vor Beginn der Wahl sind von
Wahlberechtigten getrennt für jeden zu Wählenden Wahlvorschläge schriftlich beim Wahlvorsitzenden
einzubringen. Die Vorgeschlagenen können sich dazu äußern.

Um Teilnahme und pünktliches Erschei

Der Bürgerme

(Ludmilla Etze

Erqeht an:
AIle Mitglieder der Freiwilligen Feuerurehr Gföhl gem. Wählerverzeichnis

Stadtgemeinde Gföhl, A-3542 Gföhl, Hauptplatz 3, Telefon: +43 (0],2716 / 6326-0, Fax: +43 (ol2lt1 / 6326-26,
E-Mail: semeinde@sfoehl.qv.at, Homepage: www.sfoehl,sv.at, UID-Nr. AfU162l940L, DVR.Nr.: 0389846, Statistik Nr.: 31311

ofiFce
13-18 UhrAn alle Mitglieder

der Freiwilligen Feuerwehr

3542 Gföht

Geschäftszahl: 1-SOZK-000-(09{01 1)0001-1 5
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FREIWILLIGE FEUERWEHR GFÖHL gegr.1868

3542 Gföhl, Bergstraße 29, @ (02716) 85 85-0, Fax: DW 17, e-Mail. feuerwehr.gfoehl@aon.at

Einladung

Gemäß § 65 Abs. 5 des NÖ Feuennrehrgeselzes 2015 werden alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gföhl
zut

M itgl iederversammlung (Wahlversammlung)

einberufen

Datum:
Beginn:
Ort:

Freitag, 22. Jänner 2016
19.30 Uhr
Gasthaus Haslinger, Gföhl, Zwettler Straße 't4

Bekleidung: Dienstbekleidung 1 (Braune Bluse, Kappe, schwarze Hose)

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Feuerwehrkommandanten.
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit.
3. Gedenken an verstorbene Feuenrvehrangehörige.
4. Verlesung und Genehmigung der Niederschrift der letzten Mitgliederversammlung.
5. Rechenschaftsbericht des Feuerwehrkommandanten.
6. Berichte der Sachbearbeiter
7. Bericht über die Kassengebarung
8. Bericht der Kassaprüfer
9. Genehmigung des Rechnungsabschlusses - Entlastung des Kassiers
'1 0. Bestellung der Rechnungsprüfer
'1 1. Wahlen (gemaß §§ 63 bis 70 NÖ FG 2015 und §§ 55 bis 61 NÖ FO)

a) Wahl des Feuenvehrkommandanten
b) Wahl des Feuerwehrkommandantenstellvertreters

12. Angelobung von Feuerwehrkommandanten und Feuenvehrkommandantenstellvertreter durch den
Bürgermeister

13. Bestellung des Leiters des Verwaltungsdienstes
14. Angelobungen, Beförderungen und Ernennungen
15. Beschlussfassung über den Voranschlag
16. Ansprachen
17. Allfälliges.

§'65 Abs. 5 Nö FG 2015
Die Beschlussfassung rsl gegeben, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Feuerwehrmitglieder anwesend rsf.

Wird diese Zahl nicht eneicht, so ist eine, eine halbe Sfunde späfer stattfindende Sitzung ohne Rücksicht auf die Zahl der
stim mbe rechtigte n M itg I ieder, be sch I u ssf äh ig.

Um verlässliche und pünktliche Teilnahme wird gebeten.

Gföhl, am 14. Dezember2015

Der Feuerwehrkommandant:

,/,/. r

/tt'rb"fi
Josef Schübl, ABI

Ergeht an:
Alle Mitglieder der Freiw. Feuenivehr Gföhl (Aktive und Reserve)
Bürgermeister Ludmilla Etzenberger
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